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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchem Stadium befindet sich das Sicherheitsaudit zum Ausbau der Auto-
bahn (A) 8 in der Enztalsenke?

2. Inwieweit werden die Ergebnisse des Sicherheitsaudits veröffentlicht (mit An-
gabe wann und wo)?

3. Auf welcher Rechtsgrundlage (Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsver-
fahren, etc.) soll der Umbau der künftig entfallenden Tank- und Rastanlage
„Pforzheim“ zu einer Parkplatz- und WC-Anlage (PWC-Anlage) an diesem
Standort erfolgen (mit Angabe wann und wo veröffentlicht)?

4. Inwieweit werden die beim Planfeststellungsbeschluss nur verbal beschriebe-
nen Änderungen der Planung im Bereich zwischen dem Beginn der Baustrecke
(km 237 + 327) und bis nach der Tank- und Rastanlage (km 239 + 000) der
Bürgerschaft und Öffentlichkeit in detaillierter zeichnerischer Form zur Kennt-
nis gegeben (mit Angabe wann, wo und wie)?

5. Inwieweit könnte der Abraum und Massenüberschuss der Baumaßnahme an-
statt einer teureren Entsorgung (Transport- und Deponiekosten) vor Ort res-
sourcenschonend im Zuge einer kommunalen Baumaßnahme im Sinne des
Lärmschutzes effizient und kostengünstig eingesetzt werden?

6. Gibt es ihrerseits Überlegungen, mit dem Aushub im Bereich der Anschluss-
stelle „Pforzheim-Ost“ zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen zu errichten?

7. Inwieweit kann aus ihrer Sicht die Gemeinde Niefern-Öschelbronn aufbauend
auf dem Planfeststellungsbeschluss flankierend weitere Lärmschutzmaßnah-
men in Form von Lärmschutzwällen zwischen dem Beginn der Baustrecke (km
237 + 327) und der Querung der Bundesstraße (B) 10 (km 239 + 400) planen?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Ausbau der Enztalquerung
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8. Würden der Gemeinde Niefern-Öschelbronn im Rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens die Untersuchungsergebnisse und Rohdaten der Untersuchun-
gen, die die Planfeststellungsbehörde im Rahmen ihres Planfeststellungsver-
fahrens schon erhoben hat (z. B. Roh- und Berechnungsdaten der lärmtechni-
schen Berechnung, arten-, geologische-, naturschutzrechtliche Untersuchun-
gen) bzw. noch erhebt (weitere geologische Aufschlüsse im Rahmen die ak -
tuell durchgeführten Bohrungen), für diesen Bereich kostenfrei zur Verfügung
gestellt werden?

9. Inwieweit wurden bei Gesprächen mit der Deutschen Bahn AG Lärmschutz-
maßnahmen entlang der Bahnstrecke (Pforzheim–Mühlacker) im Bereich und
auf der neu zu bauenden Brücke über die A 8 vorgesehen bzw. abgestimmt?

10. Inwieweit kann der Gemeinde Niefern-Öschelbronn das vom Bund aufgekauf-
te Gelände neben der Straße „Am Enzberg“ nach Abschluss der Maßnahme
für eine weitere Nutzung (Parkierung, kleingärtnerische Nutzung) übergeben
werden (Ostseite km 240 + 000 bis km 240 + 400)?

21. 10. 2016

Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Durch die extrem engen Raumverhältnisse an der Enztalquerung wird der Ausbau
bei laufendem Verkehr einer der wichtigsten West-Ost-Achsen zu einer Mammut-
aufgabe. Dabei wird ein enormes Aushubvolumen generiert, welches normaler-
weise sehr teuer abtransportiert und entsorgt werden muss. Allerdings besteht auf-
grund einer Sondersituation die Möglichkeit, den Aushub in einer kostengünstige-
ren Variante vor Ort zu verbauen. In einer für alle Seiten positiven Situation für
das planende Regierungspräsidium Karlsruhe (bzw. die Bundesrepublik Deutsch-
land als Auftraggeber) und die Gemeinde Niefern-Öschelbronn könnte der Aus-
hub für den Bau von kommunalen Lärmschutzmaßnahmen genutzt werden, die
den Hauptort Niefern zusätzlich schützen würden und nahezu kostenneutral 
etabliert werden könnten. Denn bei knappen Deponievolumen müssen für eine
Entsorgung etwa 15 bis 20 €/m³ zuzüglich Transport gerechnet werden.

Würde ein deutlich geringerer Kostenanteil an die Gemeinde Niefern-Öschel-
bronn gezahlt und der Aushub dazu verwendet werden, im Rahmen eines kommu-
nalen Bebauungsplans auf Grundstücken (bzw. noch zu erwerbenden Grund-
stücken) der Gemeinde Niefern-Öschelbronn einen Lärmschutzwall zu errichten,
könnte hier ökologisch vorteilhaft, lärmschutztechnisch verbessernd und nahezu
kostenneutral für die betroffenen Bürger ein Fortschritt erreicht werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 29. Dezember 2016 Nr. 2-39-A8PF-HEIMS/45 beantwortet
das Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. In welchem Stadium befindet sich das Sicherheitsaudit zum Ausbau der Auto-
bahn (A) 8 in der Enztalsenke?

Ein Sicherheitsaudit zum Ausbau der Autobahn 8 in der Enztalsenke wird in jeder
Planungsphase erstellt. Für den Planfeststellungsentwurf liegt der Auditbericht
vor. Für den Ausführungsentwurf erfolgt die Auditierung im Zuge der noch zu er-
stellenden Ausführungsplanung. 
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2. Inwieweit werden die Ergebnisse des Sicherheitsaudits veröffentlicht (mit An-
gabe wann und wo)?

Die Ergebnisse des Sicherheitsaudits für den Planfeststellungsentwurf wurden
nach dem Erörterungstermin auf der Internetseite der Abteilung 4, Straßenwesen
und Verkehr des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RPK) eingestellt.

3. Auf welcher Rechtsgrundlage (Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsver-
fahren, etc.) soll der Umbau der künftig entfallenden Tank- und Rastanlage
„Pforzheim“ zu einer Parkplatz- und WC-Anlage (PWC-Anlage) an diesem
Standort erfolgen (mit Angabe wann und wo veröffentlicht)?

Die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen für den Umbau der Tank- und
Rastanlage „Pforzheim“ zu einer PWC-Anlage werden über ein Planfeststellungs-
verfahren geschaffen. Der Umbau kann erst nach Fertigstellung und Inbetrieb -
nahme der ersatzweise am derzeitigen Standort der PWC-Anlage „Kämpfelbach“
geplanten Tank- und Rastanlage erfolgen. Konkrete Angaben über die Einleitung
des Verfahrens zum Umbau der Tank- und Rastanlage „Pforzheim“ sind aufgrund
des frühen Planungsstadiums derzeit noch nicht möglich. Die Einleitung der Plan-
feststellungsverfahren wird ortsüblich bekanntgemacht. Die Auslegung der Plan-
feststellungsunterlagen erfolgt im Zuge der Verfahren bei den betroffenen Ge-
meinden.

4. Inwieweit werden die beim Planfeststellungsbeschluss nur verbal beschriebe-
nen Änderungen der Planung im Bereich zwischen dem Beginn der Baustrecke
(km 237 + 327) und bis nach der Tank- und Rastanlage (km 239 + 000) der
Bürgerschaft und Öffentlichkeit in detaillierter zeichnerischer Form zur Kennt-
nis gegeben (mit Angabe wann, wo und wie)?

Die verbal beschriebenen Festlegungen im Planfeststellungsbeschluss wurden in die
Planunterlagen übernommen. Die aktualisierten Unterlagen können auf der Inter-
netseite des RP Karlsruhe unter Abteilung 4, Referat 47.3 (https://rp.baden-wuert-
temberg.de/rpk/Abt4/Ref473/Seiten/A-8-Enztalquerung.aspx) eingesehen werden.
Auf dieser Seite ist auch ein Link zu den Unterlagen für das Planfeststellungsver-
fahren eingerichtet. Die Unterlagen können aber auch direkt über Abteilung 2, Re-
ferat 24 (https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt2/Ref24/Seiten/A8_Enztalque-
rung.aspx) aufgerufen werden.

5. Inwieweit könnte der Abraum und Massenüberschuss der Baumaßnahme an-
statt einer teureren Entsorgung (Transport- und Deponiekosten) vor Ort res-
sourcenschonend im Zuge einer kommunalen Baumaßnahme im Sinne des
Lärmschutzes effizient und kostengünstig eingesetzt werden?

Die Weiterverwendung oder Verwertung von Abraum- oder Überschussmassen
wird im Rahmen der Ausschreibung dem Wettbewerb unterworfen und ist Sache
der bauausführenden Firma. Soweit die Materialien keine umweltrelevanten Be -
las tungen aufweisen und als Wirtschaftsgut verwendbar sind, liegt ein effizienter
und kostengünstiger Einsatz im Interesse des Bauunternehmens. Im anderen Falle
bedarf die Entsorgung behördlicher Genehmigungen und Nachweise für eine ord-
nungsgemäße Weiterverwendung oder Ablagerung auf Deponien.

6. Gibt es ihrerseits Überlegungen, mit dem Aushub im Bereich der Anschluss-
stelle „Pforzheim-Ost“ zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen zu errichten?

Der Ausbau der Autobahn 8 in der Enztalsenke erfolgt auf der Grundlage der
Festlegungen im Planfeststellungsbeschluss. Zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen
sind nicht vorgesehen.
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7. Inwieweit kann aus ihrer Sicht die Gemeinde Niefern-Öschelbronn aufbauend
auf dem Planfeststellungsbeschluss flankierend weitere Lärmschutzmaß -
nahmen in Form von Lärmschutzwällen zwischen dem Beginn der Baustrecke
(km 237 + 327) und der Querung der Bundesstraße (B) 10 (km 239 + 400) pla-
nen?

Der Gemeinde Niefern-Öschelbronn ist es freigestellt, weitere über die Planfest-
stellung hinausgehende Lärmschutzmaßnahmen außerhalb der für den Autobahn-
ausbau vorgesehenen Eingriffsflächen in Eigenregie zu planen. Für eine bauliche
Umsetzung muss sie aber die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen
schaffen.

8. Würden der Gemeinde Niefern-Öschelbronn im Rahmen eines Bebauungsplan-
verfahrens die Untersuchungsergebnisse und Rohdaten der Untersuchungen,
die die Planfeststellungsbehörde im Rahmen ihres Planfeststellungsverfahrens
schon erhoben hat (z. B. Roh- und Berechnungsdaten der lärmtechnischen Be-
rechnung, arten-, geologische-, naturschutzrechtliche Untersuchungen) bzw.
noch erhebt (weitere geologische Aufschlüsse im Rahmen die aktuell durchge-
führten Bohrungen), für diesen Bereich kostenfrei zur Verfügung gestellt wer-
den?

Die Untersuchungsergebnisse und Gutachten können der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden. Ob Rohdaten von Untersuchungen zur Verfügung gestellt
werden können, ist im Hinblick auf das Urheberrecht jeweils im Einzelfall zu prü-
fen.

9. Inwieweit wurden bei Gesprächen mit der Deutschen Bahn AG Lärmschutz-
maßnahmen entlang der Bahnstrecke (Pforzheim–Mühlacker) im Bereich und
auf der neu zu bauenden Brücke über die A 8 vorgesehen bzw. abgestimmt?

Abstimmungsgespräche mit der Bahn über die Herstellung der Eisenbahnüber-
führung haben stattgefunden. Dabei wurden auch die Ausbauabsichten der Bahn
für das Brückenbauwerk thematisiert. Eine Entscheidung der Bahn, ob im Zuge
des Ersatzneubaus bereits eine Lärmschutzwand auf Kosten der Bahn errichtet
werden soll, steht noch aus. Die technischen Voraussetzungen für die ggf.
nachträgliche Installation einer Schutzwand sollen aber bei der Bauwerkserneue-
rung berücksichtigt werden.

10. Inwieweit kann der Gemeinde Niefern-Öschelbronn das vom Bund aufgekauf-
te Gelände neben der Straße „Am Enzberg“ nach Abschluss der Maßnahme
für eine weitere Nutzung (Parkierung, kleingärtnerische Nutzung) übergeben
werden (Ostseite km 240 + 000 bis km 240 + 400)?

In diesem Bereich sind gemäß Planfeststellung Begrünungen und Baumpflanzun-
gen als ökologische Ausgleichsmaßnahme vorgesehen (Maßnahme M12 im
Landschaftspflegerischen Begleitplan). Eine Übergabe an die Gemeinde zur wei-
teren Pflege der Ausgleichsflächen ist grundsätzlich vorstellbar.

Hermann

Minister für Verkehr
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